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Satzung für das gemeinsame Kommunalunternehmen KommunalBIT, 
Kommunaler Betrieb für Informationstechnik, Anstalt des öffentlichen 
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Die Städte Erlangen, Fürth und Schwabach vereinbaren auf Grund von Art. 49 Abs. 1 
und Art. 50 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) i. d. 
F. d. Bek. vom 20. Juni 1994 (GVBl. S. 555, ber. 1995, S. 98), zuletzt geändert durch § 
2 des Gesetzes vom10. April 2007 (GVBl. S. 271), der Verordnung über Kommunalun-
ternehmen (KUV) vom 19. März 1998 (GVBl. S. 220), zuletzt geändert durch § 3 der 
Verordnung vom 05.10.2007 und auf Grund von Art. 89 Abs. 1 der Gemeindeordnung 
für den Freistaat Bayern (GO) i. d. F. d. Bek. vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796), zu-
letzt geändert durch § 5 des Gesetzes vom 20. Dezember 2007 (GVBl. S. 958), fol-
gende Satzung:  

§ 1 Rechtsform, Name und Sitz 

(1) Der Kommunale Betrieb für Informationstechnik KommunalBIT ist ein selbstständi-
ges gemeinsames Kommunalunternehmen der Städte Erlangen, Fürth und 
Schwabach in der Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen Rechts mit 
Dienstherrnfähigkeit.  

(2)  Es führt den Namen Kommunaler Betrieb für Informationstechnik „KommunalBIT“ 
AöR.  

(3) Der Sitz ist Fürth.  

§ 2 Aufgaben und Zweck des Unternehmens 

(1) Die Städte übertragen auf das Unternehmen die Aufgabe, umfassend Informati-
onstechnik- und Kommunikationstechnik (ITK) -Dienstleistungen für die Städte Er-
langen, Fürth und Schwabach zu erbringen und sie bei der Vorbereitung und Nut-
zung des Technikeinsatzes wirkungsvoll zu unterstützen. Das Kommunalunter-
nehmen ist als zentraler ITK-Dienstleister den Kommunen behilflich, ein umfas-
sendes Angebot an Hard- und Software sowie von Dienstleistungen auf diesem 
Gebiet zur Verfügung zu stellen. Dazu zählen insbesondere: 

 1. Betrieb von Hard- und Software in Rechenzentren einschließlich Basisdienste 
(wie E-Mail, File- und Printdienste, Dokumentenmanagementsystem, Daten-
banksysteme, Datensicherung, Datensicherheit, usw.); 

 2. Anwendungsbetrieb und evtl. -entwicklung für Fachanwendungen und Intranet 
sowie Internetanwendungen aller Art; 

 3. Dienstleistungen im Zusammenhang mit Datennetzen, Übergang zu öffentli-
chen Netzen; 

 4. Hotline / Support; 
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 5. Betreuung von Endgeräten aller Art; 

 6. Projektleitung, Beratung, Vertragsabwicklung, Planung, Projektierung und Ko-
ordinierung übergreifender Projekte; 

 7. Entwicklung und Fortschreibung von Standards von ITK-Systemen;  

 8. IT - Fortbildungen; 

 9. Zentrale Beschaffung und Beschaffungsabwicklung von ITK-Ausstattung (z.B. 
Hardware, Software, Netzkomponenten) einschließlich der Durchführung des 
förmlichen Beschaffungsverfahrens für das Unternehmen und die anschlie-
ßende Bereitstellung für die Kommunen gegen Entgelt; 

 10. Sprach- und Datendienste für die Städte, insbesondere Telekommunikation. 

Sofern diese Kernaufgaben nicht beeinträchtigt werden, kann das Unternehmen ver-
gleichbare Aufgaben wahrnehmen. 

(2) Wenn es dem Unternehmenszweck dient, kann das Unternehmen andere Unter-
nehmen errichten oder sich an solchen beteiligen, soweit die Haftung des Unter-
nehmens auf einen bestimmten Betrag begrenzt und ein angemessener Einfluss 
des Unternehmens sichergestellt ist.  

(3) Im Rahmen der jeweiligen Möglichkeiten und der satzungsmäßigen Vorgaben ar-
beiten die Dienststellen/Unternehmen der Beteiligten und das Unternehmen bei 
der Erfüllung ihrer Aufgaben zusammen.  

(4) Auf das Unternehmen gehen mit dem Beschluss über die Eröffnungsbilanz im We-
ge der Gesamtrechtsnachfolge alle Rechte und Pflichten, alle bestehenden Forde-
rungen, Mitgliedschaften, Dienst – und Arbeitsverhältnisse, Vermögensrechte und 
Verbindlichkeiten der bestehenden Regiebetriebe der Informationstechnik der 
Städte zum Zeitpunkt der Ausgliederung über, unabhängig von ihrem Rechtsgrund 
und der Art ihrer Verbuchung. Nicht zu den bestehenden Regiebetrieben gehören 
Grundstücke, Gebäude und grundstücksgleiche Rechte. Sie werden deshalb von 
der Gesamtrechtsnachfolge nicht erfasst. Ihre Nutzung und der sonstige Leis-
tungsaustausch zwischen dem Unternehmen und den Beteiligten werden durch 
Vereinbarungen geregelt. Es sind schriftliche Ausgliederungsvereinbarungen mit 
Inventarverzeichnissen abzuschließen, die Gegenstand einer einheitlichen Urkun-
de werden. 

(5) Die Kommunalhaushaltsverordnung Doppik findet Anwendung (vgl. § 1 Abs. 4 der 
Verordnung über Kommunalunternehmen (KUV)). 
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§ 3 Stammkapital, Geschäftsjahr und Dauer des Unternehmens 

(1) Das Stammkapital beträgt 50.000,- (in Worten: fünfzigtausend) Euro. Hiervon leis-
ten die Stadt Erlangen 20.000,- (in Worten: zwanzigtausend) Euro, die Stadt Fürth  
20.000,- (in Worten: zwanzigtausend) Euro und die Stadt Schwabach 10.000,- (in 
Worten: zehntausend) Euro. 

(2) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  

(3) Das gemeinsame Kommunalunternehmen entsteht zum 01. Januar 2010; die Dau-
er ist zeitlich nicht beschränkt.  

§ 4 Organe des Unternehmens 

Organe des Unternehmens sind: 

 1. der Verwaltungsrat; 

 2. der Vorstand. 

§ 5 Verwaltungsrat 

(1) Das Unternehmen hat einen Verwaltungsrat mit einem Oberbürgermeister als Vor-
sitzenden und 4 weiteren stimmberechtigten Mitgliedern. Der Vorsitz wechselt jähr-
lich in dieser Reihenfolge zwischen den Oberbürgermeistern der Städte Erlangen, 
Fürth und Schwabach. Die Städte Erlangen und Fürth entsenden je 2 Mitglieder 
und die Stadt Schwabach 1 Mitglied. Jedes Verwaltungsratsmitglied hat 1 Stimme. 

(2) Stimmberechtigte Mitglieder des Verwaltungsrats können nicht sein: 

 1. Beamte, zugewiesene Beamte, leitende und hauptberufliche Beschäftigte aus 
dem Unternehmen; 

 2. Beamte und Beschäftigte der Rechtsaufsichtsbehörde, die unmittelbar mit 
Aufgaben der Aufsicht über das Unternehmen befasst sind. 

(3) Der Verwaltungsrat wird um ein nicht stimmberechtigtes Mitglied erweitert. Dieses 
Mitglied wird auf Vorschlag der Personalvertretung des Unternehmens bestellt.  

(4) Für die Vertretung des Verwaltungsratsvorsitzenden gilt die Regelung des Art. 39 
der Bay. Gemeindeordnung (GO) mit der Maßgabe, dass an Stelle des Gemeinde-
rats der Verwaltungsrat tritt. Soweit der Vorsitz von einem Verwaltungsratsmitglied 
wahrgenommen wird, erfolgt keine Stellvertretung des Verwaltungsratsmitglieds.  
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(5) Die Mitglieder und deren Stellvertreter werden für längstens sechs Jahre bestellt. 
Die Amtszeit von Verwaltungsratsmitgliedern endet in jedem Fall mit dem Ende der 
Wahlzeit oder dem vorzeitigen Ausscheiden aus dem Stadtrat bzw. gegebenenfalls 
der jeweiligen Stadtverwaltung. Die Mitglieder des Verwaltungsrats üben ihr Amt 
bis zum Amtsantritt der neuen Mitglieder weiter aus.  

(6) Auf die Mitglieder des Verwaltungsrates findet Art. 20 GO (Sorgfalt, Verschwie-
genheit) Anwendung mit der Maßgabe, dass in Abs. 3 an die Stelle des ersten 
Bürgermeisters der Vorstand und in Abs. 4 an die Stelle der Gemeinde das Unter-
nehmen und des Gemeinderats der Verwaltungsrat tritt. Die Mitglieder erhalten für 
ihre Tätigkeit vom Unternehmen eine monatliche Entschädigung in Höhe von 40 
Euro, wobei künftige prozentuale Steigerungen im Tarifvertrag für den öffentlichen 
Dienst (Entgeltgruppe 5 TVöD) ohne Einmalzahlungen unmittelbar berücksichtigt 
werden. 

§ 6 Zuständigkeit des Verwaltungsrates 

(1) Der Verwaltungsrat überwacht die Geschäftsführung des Vorstands. Er ist oberste 
Dienstbehörde. Er entscheidet über: 

 1. Bestellung und Abberufung des Vorstandes sowie Abschluss, Änderung oder 
Beendigung von Dienstverträgen mit diesem; Regelung der Vertretung; Ge-
nehmigung einer Nebentätigkeit des Vorstands; 

 2. Gründung von und Beteiligung an anderen Unternehmen einschließlich der 
Verträge dazu; 

 3. Investitionsplanung und Jahresplanung durch Feststellung und Änderung des 
Wirtschaftsplans; mittelfristige Finanzplanung gem. § 19 der Verordnung über 
Kommunalunternehmen (fünfjähriger Finanzplan); 

 4. Grundsätze zur verursachensgerechten Kalkulation der Kosten der zu erbrin-
genden Leistungen; 

 5. Feststellung des geprüften Jahresabschlusses, Verwendung des Jahresge-
winns, Behandlung des Jahresverlustes sowie Entlastung des Vorstands; 

 6. Verfügungen über Anlagevermögen und die Verpflichtung hierzu, insbesonde-
re Erwerb, Veräußerung, Tausch und Belastung von Grundstücken und grund-
stücksgleichen Rechten, wenn der Gegenstandswert im Einzelfall einen Be-
trag von 250.000 Euro übersteigt sowie die Veräußerung von Vermögensge-
genständen unter ihrem Wert und die Verpflichtung hierzu; 
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 7. Darlehensaufnahmen, die im Einzelfall 100.000 Euro übersteigen; 

 8. Übernahme von Bürgschaften und besondere Verpflichtungen zugunsten Drit-
ter;  

 9. Gewährung von Darlehen; 

 10. Bestellung des Abschlussprüfers; 

 11. Änderung der Unternehmenssatzung und Auflösung des Unternehmens; 

 12. Rückzahlung von Eigenkapital an Städte; 

 13. wesentliche Änderungen des Betriebsumfanges, insbesondere die Übernah-
me von neuen Aufgaben im Rahmen der durch diese Satzung beschriebenen 
Aufgaben, ebenso über den Abbau von Aufgaben durch Untervergaben; 

 14. Ernennung, Beförderung, Abordnung oder Versetzung zu einem anderen 
Dienstherrn, Ruhestandsversetzung und Entlassung bei Beamten ab A 12 
sowie Einstellung, Höhergruppierung und Entlassung von vergleichbaren Ta-
rifbeschäftigten ab Entgeltgruppe (EG) 11 des TVöD; 

 15. Gewährung von Vorschüssen an den Vorstand; 

 16. Erteilung und Widerruf von Prokuren; 

 17. Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung. 

(2) In den in Abs. 1 Nummern 1 bis 5,10 bis 13 und 17 genannten Fällen unterliegen 
die Verwaltungsratsmitglieder den Weisungen ihrer Stadt. Rechtzeitig vorher ist die 
jeweilige Stadtverwaltung zu informieren. 

§ 7 Geschäftsgang des Verwaltungsrates 

(1) Auf den Geschäftsgang des Verwaltungsrates finden die Vorschriften der Art. 45, 
46 Abs.2 Satz 2 bis Art. 50, Art. 53 und Art. 54 GO entsprechende Anwendung, 
soweit diese Satzung keine Abweichungen vorsieht. An Stelle des ersten Bürger-
meisters tritt insoweit der Verwaltungsratsvorsitzende, an Stelle der Gemeinde das 
Unternehmen, an Stelle des Gemeinderates der Verwaltungsrat. Die Vorbereitung 
der Beratungsgegenstände obliegt dem Vorstand. Beschlüsse des Verwaltungsra-
tes werden in offener Abstimmung mit einfacher Mehrheit der Abstimmenden ge-
fasst.  



  Ortsrecht 

90-1 KommunalBIT

 

Seite 7 

(2) Der Vorstand ist zur Teilnahme an den Verwaltungsratssitzungen verpflichtet. Dem 
Vorstand kommt selbstständiges Antrags- und Rederecht zu. Der Verwaltungsrat 
kann vom Vorstand jederzeit Berichte über Vorgänge und Angelegenheiten verlan-
gen, die für das Unternehmen von erheblicher Bedeutung sein können.  

(3) In Eilfällen ist der Vorstand mit Zustimmung des Verwaltungsratsvorsitzenden be-
rechtigt, anstelle des Verwaltungsrates dringliche Anordnungen zu treffen und un-
aufschiebbare Geschäfte zu besorgen. Hiervon ist dem Verwaltungsrat in seiner 
nächsten Sitzung Kenntnis zu geben. 

(4) Der Verwaltungsrat gibt sich eine Geschäftsordnung. 

§ 8 Der Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus einer Person.  

(2) Der Vorstand wird vom Verwaltungsrat auf die Dauer von höchstens fünf Jahren 
bestellt. Die erneute Bestellung ist zulässig.  

§ 9 Geschäftsführung des Vorstandes 

(1) Der Vorstand leitet das Unternehmen eigenverantwortlich nach Maßgabe der ge-
setzlichen und satzungsmäßigen Bestimmungen. 

(2) Der Vorstand ist für Personalangelegenheiten zuständig, die nicht dem Verwal-
tungsrat nach § 6 vorbehalten sind. Er ist Dienstvorgesetzter der Beamten und 
führt die Dienstaufsicht über die Beamten und Tarifbeschäftigten des Kommunal-
unternehmens.  

(3) Der Vorstand beachtet im Rahmen seiner satzungsmäßigen Verpflichtungen bei 
seiner Geschäftsführung allgemeine Vorgaben der Beteiligten für deren Unterneh-
men, soweit diese ihrer Eigenart nach auf das Unternehmen und dessen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter anwendbar sind.  

§ 10 Gesetzliche Vertretung, Schriftform 

(1) Der Vorstand vertritt das Unternehmen gerichtlich und außergerichtlich. Ist kein 
Vorstand bestellt, der Vorstand und sein Vertreter abberufen oder sonst hand-
lungsunfähig, vertritt der Verwaltungsratsvorsitzende das Unternehmen. Gegen-
über dem Vorstand und (im Vertretungsfall) seinem Vertreter vertritt der Verwal-
tungsratsvorsitzende das Unternehmen gerichtlich und außergerichtlich.  
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(2) Erklärungen, durch die das Unternehmen verpflichtet werden soll, bedürfen der 
Schriftform, soweit es sich nicht um ständig wiederkehrende Geschäfte des tägli-
chen Lebens handelt, die finanziell von unerheblicher Bedeutung sind.  

§ 11 Personalüberleitung 

(1) Für die Tarifbeschäftigten aus dem Kreis der Beteiligten wird ein Personalüberlei-
tungstarifvertrag (Anlage 1) abgeschlossen. Der Personalüberleitungstarifvertrag 
ist auch auf Beschäftigte anzuwenden, die nicht Mitglied der vertragsschließenden 
Gewerkschaften sind. 

(2) Analog ist der Personalüberleitungstarifvertrag (Anlage 1) anzuwenden für die im 
Rahmen der Gesamtrechtsnachfolge zu übernehmenden Beamten, sowie für die 
zum 01.01.2010 oder später abgeordneten Beamten, sowie für Beamte, die bis 
zum 31.12.2011 ins Unternehmen versetzt werden. Ist der Beamte im Unterneh-
men befördert worden und beantragt er seine Rückversetzung innerhalb der Rück-
kehrfrist nach § 5 Personalüberleitungstarifvertrag zum früheren Dienstherrn, wird 
ihm ein anderes Amt seiner Laufbahn übertragen, das jedoch seiner Besoldungs-
gruppe am 31.12.2009 entspricht (Art. 48 Abs. 2 Bay. Beamtengesetz(BayBG)).  

(3) Wird das gemeinsame Kommunalunternehmen aufgelöst und gehen die bisherigen 
Aufgaben nicht auf andere juristische Personen des öffentlichen Rechts mit 
Dienstherrnfähigkeit über, so sind Beamte und Versorgungsempfänger, die das 
Unternehmen von den beteiligten Städten übernommen hat, von diesen zurück zu 
nehmen. Von neu eingestellten Beamten ist der Beamte oder die Beamtin mit dem 
höchsten Dienstalter von der Stadt Erlangen, die nächste betroffene Person von 
der Stadt Fürth, die nächste Person von der Stadt Schwabach; dann wieder von 
der Stadt Erlangen und der Stadt Fürth zu übernehmen (Schlüssel 2:2:1). Bei Be-
darf wird erneut so verfahren. Versorgungsempfänger sind bei der Zuordnung ent-
sprechend zu berücksichtigen und zu übernehmen. Das gemeinsame Kommunal-
unternehmen und die beteiligten Städte müssen sich innerhalb von 6 Monaten 
über die jeweiligen Übernahmen einigen. Andernfalls entscheidet die Aufsichtsbe-
hörde. 

§ 12 Mitgliedschaft KAV und ZVK; Stellung der Beschäftigten 

(1) Das Unternehmen wird Mitglied im Kommunalen Arbeitgeberverband Bayern (KAV 
Bayern) und der Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden (ZVK).  

(2) Das Unternehmen gewährt seinen Beschäftigten im Rahmen der satzungsmäßigen 
Vorgaben Leistungen, die Beschäftigten von den Beteiligten allgemein gewährt 
werden, soweit diese ihrer Eigenart nach auf Unternehmen und Beschäftigte an-
wendbar sind und sofern keine abweichenden Vereinbarungen zwischen Vorstand 



  Ortsrecht 

90-1 KommunalBIT

 

Seite 9 

und Personalvertretung des Unternehmens getroffen sind (siehe Personalüberlei-
tungstarifvertrag Anlage 1). 

§ 13 Erstattung von Auslagen nach dem Bayerischen Umzugskostengesetz 

(1) Das Bayerische Umzugskostengesetz (BayUKG) ist unmittelbar auf Beamte (Art. 2 
Abs. 1 Nr. 1 BayUKG) und auf Tarifbeschäftigte (§ 44 Abs. 1 TVöD Besonderer 
Teil Verwaltung) anzuwenden (Art. 12 Abs. 4 BayUKG).  

(2) Wird von den im Unternehmen nach Art. 12 Abs. 1 BayUKG  tätigen Beamten oder 
den übergeleiteten Tarifbeschäftigten auf die Zusage der Umzugskostenvergütung 
nach Art. 12 Abs. 1 BayUKG verzichtet, erhalten sie für die durchgeführten Fahrten 
von ihrer Wohnung zur neuen Dienststelle Fahrtkostenerstattung, soweit die 
Wegstrecke zur bisherigen Dienststelle überschritten wird, höchstens 100 Kilome-
ter (einfach). Bei der Benutzung eines privaten Kraftfahrzeugs richtet sich die 
Fahrtkostenerstattung nach Art. 12 Abs. 2 Satz 2 BayUKG. Die Mehraufwendun-
gen für Fahrtkosten beim Benutzen öffentlicher Verkehrsmittel werden erstattet.  

§ 14 Wirtschaftsführung, Vermögensverwaltung und Rechnungslegung 

(1) Das gemeinsame Kommunalunternehmen ist sparsam und wirtschaftlich unter Be-
achtung des öffentlichen Zwecks zu führen. Im übrigen gelten die Vorschriften der 
Verordnung über Kommunalunternehmen (KUV) über Wirtschaftsführung, Vermö-
gensverwaltung und Rechnungslegung sowie Art. 91 Abs. 3 der Gemeindeordnung 
(GO). 

(2) Der Vorstand hat den Verwaltungsrat zum Halbjahres- und Jahresende über die 
Abwicklung des Vermögens- und des Erfolgsplans schriftlich zu unterrichten. Er 
unterrichtet den Verwaltungsrat, wenn erfolgsgefährdende Abweichungen vom 
Wirtschaftsplan zu befürchten sind. Sind darüber hinaus Verluste zu erwarten, die 
Auswirkungen auf die Haushalte der Beteiligten haben können, sind die Stadt-
kämmerer unverzüglich zu unterrichten; dem Verwaltungsrat ist hierüber unverzüg-
lich zu berichten.   

(3) Der Vorstand hat den Jahresabschluss nebst Anhang und den Lagebericht inner-
halb der Fristen nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften 
des Handelsgesetzbuchs (HGB) aufzustellen und nach Durchführung der Ab-
schlussprüfung innerhalb der Frist des Art. 107 Abs. 1 GO dem Verwaltungsrat 
vorzulegen. Der Vorstand leitet den geprüften Jahresabschluss darüber hinaus un-
verzüglich den Beteiligten zu.  
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(4) Mit dem Jahresabschluss hat der Vorstand eine Kosten- und Leistungsrechnung 
vorzulegen, die aus der Buchführung abzuleiten ist und die Kostenverrechnung 
bzw. die darauf aufbauende Nachkalkulation stadtbezogen transparent macht. 

(5) Im Rahmen der Abschlussprüfung prüft der Abschlussprüfer (Art. 91 Abs. 1 GO in 
Verbindung mit § 319 Abs. 1 Satz 1 HGB; Art. 107 Abs. 2 GO) entsprechend Art. 
107 Abs. 3 GO und berichtet dem Verwaltungsrat berufsüblich über die Ergebnisse 
der Prüfung auch hinsichtlich  

 1. der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung; 

 2. der Entwicklung der Vermögens- und Ertragslage sowie der Liquidität und 
Rentabilität;  

 3. der verlustbringenden Geschäfte und der Ursachen der Verluste, wenn diese 
Geschäfte und die Ursachen für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeu-
tung waren;  

 4. der Ursachen eines in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Jah-
resfehlbetrages.  

(6) Das Unternehmen unterliegt der Rechnungsprüfung nach Art. 106 Abs. 4 GO. Da-
bei ist auf das Ergebnis der Abschlussprüfung (Art. 107 GO) mit abzustellen. Ein 
Informationsrecht besteht nach Art. 91 Abs. 2 GO. Die Prüfungsberichte sind den 
Beteiligten zuzuleiten. 

(7) Der Verwaltungsrat ist berechtigt, bei Bedarf im konkreten Einzelfall gesonderte 
Prüfungsaufträge an ein geeignetes Prüfungsorgan zu erteilen. 

§ 15 Auflösung 

Vermögen wie Schulden gehen bei Auflösung des gemeinsamen Kommunalunterneh-
mens auf die beteiligten Städte nach dem Schlüssel aus § 3 Abs. 1 über. Der Vorstand 
übernimmt die Abwicklung. 

§ 16 In-Kraft-Treten 

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2010 in Kraft.  


	§ 1 Rechtsform, Name und Sitz
	§ 2 Aufgaben und Zweck des Unternehmens
	§ 3 Stammkapital, Geschäftsjahr und Dauer des Unternehmens
	§ 4 Organe des Unternehmens
	§ 5 Verwaltungsrat
	§ 6 Zuständigkeit des Verwaltungsrates
	§ 7 Geschäftsgang des Verwaltungsrates
	§ 8 Der Vorstand
	§ 9 Geschäftsführung des Vorstandes
	§ 10 Gesetzliche Vertretung, Schriftform
	§ 11 Personalüberleitung
	§ 12 Mitgliedschaft KAV und ZVK; Stellung der Beschäftigten
	§ 13 Erstattung von Auslagen nach dem Bayerischen Umzugskostengesetz
	§ 14 Wirtschaftsführung, Vermögensverwaltung und Rechnungslegung
	§ 15 Auflösung
	§ 16 In-Kraft-Treten


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


